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B 185 Martinsbrucker Straße;
Fahrverbot für Busse mit über 12 m Länge - Verordnungsänderung

Geschäftszahl 3-14453/15 
Landeck, 10.04.2012

Verordnungsänderung

Mit Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Landeck vom 17.03.2003, ZI. 3-14453/4, wurde unter 
anderem auch auf der B 185 Martinsbrucker Straße ein Fahrverbot für Omnibusse mit einer Länge von 
über 12 m verfügt.

Auf Grund einer Befahrung der B 185 Martinsbrucker Straße mit einem Omnibus über 12 m Länge wird die 
genannte Verordnung gemäß den §§ 43, 44 und 94b StVO 1960 nach Durchführung des 
Anhörungsverfahrens nach § 94f StVO 1960 wie folgt geändert:

Das Befahren der B 185 Martinsbrucker Straße ist nunmehr für Omnibusse mit über 13,00 m Länge in 
beiden Fahrtrichtungen verboten.

Die Längenangabe ist an den bestehenden Verkehrszeichen am Beginn und Ende der B 185 
Martinsbrucker Straße kundzumachen.

Allfällige dieser Verordnung entgegenstehende frühere Verfügungen werden hiermit aufgehoben.

Für den Bezirkshauptmann:

Mag. Siegmund Geiger

Innstraße 5, 6500 Landeck, ÖSTERREICH / AUSTRIA - http://www.tirol.gv.at/bh-landeck 

Bitte Geschäftszahl immer anführen!
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Erqeht per E-Mail an:

1. das Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Verkehrsrecht, 6020 Innsbruck;
zu ZV llb2-1-13-2/123;

2. das Baubezirksamt Imst, 6460 Imst;
mit dem Ersuchen, die Verordnungsänderung kundzumachen und den Zeitpunkt der Anbringung der 
Zusatztafel der Bezirkshauptmannschaft Landeck mitzuteilen;

3. das Bezirkspolizeikommando Landeck, 6500 Landeck;

4. die Polizeiinspektion Nauders, 6543 Nauders;

5. die Gemeinde Nauders, 6543 Nauders;

6. die Wirtschaftkammer Tirol, Bezirksstelle Landeck, 6500 Landeck;

7. die Arbeiterkammer Tirol, Bezirksstelle Landeck, 6500 Landeck;

jeweils zur Kenntnis.
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